
 
Amtliche Bekanntmachung 

des Kreises Herzogtum Lauenburg 
Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 

 
Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung 2/2025 zur Aufstallung von Geflügel in Hal-
tungen mit mehr als 49 Stück Geflügel und zum Verbot der Durchführung von Ausstel-
lungen und Märkten mit Geflügel und Tauben zum Schutz gegen die  
Geflügelpest im Kreis Herzogtum Lauenburg 
 
 

I. 
 
Nach amtlicher Feststellung von Geflügelpestausbrüchen in mehreren Geflügelhaltungen in 
Schleswig-Holstein und der hohen Zahl an Nachweisen des Erregers der hochpathogenen 
aviären Influenza (HPAI) bei Wildvögeln im gesamten Bundesgebiet sowie einer größeren 
Anzahl an tot aufgefundenen Wildvögeln im Kreisgebiet werden zur Vermeidung des Ein-
trags der Geflügelpest in Geflügelbestände durch Wildvögel gemäß 
 

 Artikel 70 Absatz 2 in Verbindung mit den Artikeln 53 bis 69 der VO (EU) 2016/429 
 

 § 13 Absatz 1 in Verbindung mit Abs. 2 der Geflügelpest-Verordnung, 
 

 § 4 Absatz 2 der Viehverkehrsverordnung und 
 

 § 1 Absatz 3 des Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz 
(AG TierGesG SH) 

 
folgende Anordnungen getroffen: 
 
1) Im gesamten Gebiet des Kreises Herzogtum Lauenburg dürfen Hühner, Truthühner, 

Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse (Geflügel) in 
Haltungen mit mehr als 49 Tieren ausschließlich 

 
a) in geschlossenen Ställen oder 

 
b) unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge ge-

sicherten, dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln 
gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung), gehalten werden.  
 

2) Die Durchführung von Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art mit 
Geflügel und Tauben ist im gesamten Gebiet des Kreises Herzogtum Lauenburg ver-
boten.  
 

In begründeten Einzelfällen kann der Kreis Herzogtum Lauenburg, Fachdienst Veterinär-
wesen und Lebensmittelüberwachung, Schmilauer Str. 66, 23879 Mölln  
(Fax: 04542 8228310; E-Mail: veterinaerwesen@kreis-rz.de) auf schriftlichen Antrag Aus-
nahmen von der Aufstallungspflicht genehmigen. 
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Begründung 
 
Zu 1: 
 
Bei der hochpathogenen aviären Influenza (Geflügelpest) handelt es sich um eine hoch-
ansteckende, anzeigepflichtige Viruserkrankung beim Geflügel, die nach einem Eintrag in 
einen Geflügelbestand zur Tötung aller Tiere des Bestandes sowie durch weitreichende 
Restriktionsmaßnahmen in der Umgebung der betroffenen Geflügelhaltung zu erheblichen 
wirtschaftlichen Folgen für weitere Geflügelhalter und die Geflügelwirtschaft führt. 
 
Nach Artikel 70 der VO (EU) 2016/429 hat die zuständige Behörde bei Verdacht auf das Auf-

treten einer gelisteten Seuche gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a bei wildlebenden Tie-

ren oder der amtlichen Bestätigung eines solchen Auftretens u. a. die erforderlichen Seu-

chenpräventions- und –bekämpfungsmaßnahmen zu ergreifen, die dem Seuchenprofil, den 

betreffenden wildlebenden Tieren und der Gefahr der Übertragung der Seuchen auf Tier und 

Mensch Rechnung tragen. 

Gemäß § 13 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung ist eine Aufstallung des Geflügels von der 
zuständigen Behörde anzuordnen, soweit dies auf der Grundlage einer Risikobewertung zur 
Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel erfor-
derlich ist. 
 
Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat in seiner Risikoeinschätzung vom 20.10.2025 auf-
grund des in den letzten zwei Wochen sprunghaften Anstiegs von Ausbrüchen bei Geflügel 
und der hohen Zahl von Nachweisen der hochpathogenen aviären Influenza des  
Subtyps HPAI bei Kranichen das Eintragsrisiko für den Eintrag der Geflügelpest in Geflügel-
haltungen aus der Wildvogelpopulation als hoch eingestuft. 
Über den Herbstzug der derzeit besonders betroffenen Kraniche kommt es zu aktuell zu ei-
ner sprunghaften Verbreitung des Virus. 
Seit 01.10.2025 wurde der Geflügelpesterreger (Subtypen HPAI H5N1) in Deutschland bei 
196 Wildvögeln in den Bundesländern Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar-
land, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen nachgewiesen (Stand: 
29.10.2025).  
 
Durch den fortdauernden Vogelzug ist nach Einschätzung des FLI mit weiteren Einträgen 
des Geflügelpestvirus auch in andere Regionen Deutschlands zu rechnen, wodurch generell 
das Risiko indirekter Eintragungswege in Geflügelhaltungsbetriebe ansteigt. Bei Freilandhal-
tungen ist das Expositionsrisiko grundsätzlich deutlich höher als bei Stallhaltungen. 
 
 
Das hohe Ansteckungspotential dieses Virus sowie seine besonders starken gesundheits-
schädigenden Eigenschaften haben seit Beginn des Tierseuchengeschehens zu mehreren 
Tausend verendeten Kranichen sowie zu jeweils zwei Ausbrüchen in einem Hausgeflügelbe-
stand im Kreis Nordfriesland bzw. im Kreis Plön geführt.  
 
Am 25.10.2025 wurden in einer amtlichen Probe eines verendeten Wildvogels (Kranich) im 
Kreis Herzogtum Lauenburg das aviäre Influenza-Virus vom Typ H5 nachgewiesen. Außer-
dem wurden in den vergangenen Tagen im Kreisgebiet vermehrt verendete und kranke 
Wildvögel mit den für die Geflügelpest typischen zentralnervösen Symptomen gemeldet. 
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Im Rahmen der zur Anordnung einer Aufstallungspflicht durchzuführenden Risikobewertung 
sind gemäß § 13 Abs. 2 der Geflügelpestverordnung neben der Risikoeinschätzung des FLI, 
die örtlichen Gegebenheiten wie Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiete, an denen sich 
Wat- und Wasservögel sowie insbesondere Kraniche sammeln, das Vorkommen oder Ver-
halten von Wildvögeln, die Geflügeldichte im Kreisgebiet sowie das Auftreten von Verdachts-
fällen oder Erregernachweisen in der Wildvogelpopulation im Kreisgebiet und in den angren-
zenden Kreisen zu berücksichtigen. 
 
Im Kreis Herzogtum Lauenburg befinden sich Gebiete mit einer hohen Wildvogeldichte der 
vorgenannten Arten an den größeren Binnenseen, der Elbe und im Verlauf des Elbe-Lübeck-
Kanals. Bekannte große Rastgebiete der Kraniche befinden sich im Kreisgebiet in den Berei-
chen Duvenseeniederung mit den angrenzenden Feuchtgebieten, Mechower Staufläche und  
Oldenburger See. 
 
Mit heutigem Stand sind im Kreis Herzogtum Lauenburg 1928 Geflügelhaltungen registriert. 
Die Geflügeldichte im Kreisgebiet ist insgesamt als hoch zu bewerten.  
 
Der Nachweis des hochpathogenen aviären Influenzavirus HPAI H5N1 bei Kranichen im Amt 
Neuhaus, Kreis Lüneburg und im Hamburger Stadtgebiet sowie im hiesigen Kreisgebiet zeigt 
das Vorhandensein des Erregers in der Wildvogelpopulation im Kreisgebiet und in der nähe-
ren Umgebung. Die weitere Verbreitung durch Wildvögel, insbesondere auch durch aasfres-
sende sowie infizierte aber nicht erkrankte Wildvögel ist als sehr wahrscheinlich anzusehen. 
Es ist zu befürchten, dass es durch infizierte Wildvögel zu einer Einschleppung des hochpa-
thogenen aviären Influenzavirus in die Hausgeflügelbestände kommt, da es sich bei diesem 
Erreger um einen hochansteckenden Typ handelt. 
Die zunehmende Nachweisrate des Geflügelpestvirus bei Wildvogelarten, die sich nicht aus-
schließlich in unmittelbarer Gewässernähe aufhalten, macht es aufgrund des hohen 
Infektionsdruckes erforderlich, die Aufstallungspflicht nicht nur für Risikogebiete in der Nähe 
zu Wildvogelsammelplätzen sondern für das gesamte Kreisgebiet anzuordnen. 
Freilandhaltungen mit mehr als 49 Stk. Geflügel haben aufgrund der erforderlichen größeren 
Auslauffläche, im Gegensatz zu Kleinsthaltungen, ein erhöhtes Eintragsrisiko der Geflügel-
pest. Eine größere Auslauffläche erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu primärem oder 
sekundärem Kontakt des gehaltenen Geflügels mit Wildvögeln kommt, wodurch die Geflü-
gelpest von den Wildvögeln auf das Hausgeflügel übertragen werden kann.  
 
 
 
zu 2): 
 
Gemäß Artikel 70 i. V. m. Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe i VO (EU) 2016/429 und § 4 Abs. 2 
der Viehverkehrsverordnung kann die zuständige Behörde bestimmte Veranstaltungen be-
schränken oder verbieten, soweit dies aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich 
ist. Aufgrund des aktuellen Geflügelpestgeschehens liegt eine solche Situation bezogen auf 
Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel und Tauben für das 
gesamte Kreisgebiet vor. Das Zusammentreffen von Geflügel und Tauben unterschiedlicher 
Herkünfte, die sich möglicherweise in der Inkubationszeit befinden, sowie der Personen- und 
Fahrzeugverkehr bergen die große Gefahr, dass es zu einer massiven Verbreitung der aviä-
ren Influenza kommt. Das Verbot der vorgenannten Veranstaltungen ist verhältnismäßig, weil 
es geeignet ist, die Verbreitung der aviären Influenza durch die Unterbindung von Kontakten 
zwischen Tieren unterschiedlicher Herkunft sowie mit Personen und Gegenständen, die 
möglicherweise in Kontakt mit den Infektionsquellen gekommen sind, zu verhindern. Mildere 
Maßnahmen als die angeordnete sind nicht geeignet, um den Kontakt von Vögeln unter-
schiedlicher Herkünfte und unerkannten Infektionsquellen auf Ausstellungen, Märkten und 
Veranstaltungen ähnlicher Art zu verhindern. 
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Das Verbot erfüllt auch das Gebot der Erforderlichkeit und Angemessenheit, da eine  
Ausbreitung der Geflügelpest in Anbetracht des damit verbundenen Tierleids in den betroffe-
nen Geflügelbeständen und der wirtschaftlichen Schäden für die Geflügelwirtschaft erheblich 
sein kann. In Anbetracht der mit der Ausbreitung der Aviären Influenza verbundenen immen-
sen Folgen für die betroffenen Tiere und Tierhalterinnen und Tierhalter sowie der wirtschaft-
lichen Schäden für die Geflügelwirtschaft muss das Interesse des Veranstalters zurückste-
hen. 
Gemäß § 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgesetzes werden auch Veranstaltungen mit Tauben 
von dem Verbot erfasst. 
 
 

II. 
 

Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird für die im Abschnitt I 
getroffenen Anordnungen im öffentlichen Interesse die sofortige Vollziehung angeordnet, 
sofern diese nicht bereits durch § 37 des Tiergesundheitsgesetzes gegeben ist. 
 
Begründung der sofortigen Vollziehung 
 
Die Geflügelpest ist eine schnell fortschreitende, akut verlaufende und leicht übertragbare 
Viruskrankheit, welche in Nutzgeflügelbeständen zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten 
und zu Handelssanktionen führen kann. Für einen längeren Aufschub der angeordneten 
Maßnahmen ist insoweit kein Raum.  
 
Es liegt im überwiegenden öffentlichen Interesse, dass die Tierseuche schnellstmöglich ein-
gedämmt und bekämpft wird, und zwar unabhängig von der Dauer eines eventuellen 
Rechtsbehelfsverfahrens. Die obigen Anordnungen sind geeignet, eine weitere Ausbreitung 
der Tierseuche schnell und wirksam zu verhindern. Ein milderes Mittel, dieses Ziel zu  
erreichen, ist nicht ersichtlich, so dass die Regelungen auch erforderlich sind. Sie sind 
schließlich auch angemessen, da nach Abwägung aller Belange dem öffentlichen Interesse 
an einer Vermeidung der Ausbreitung der Tierseuche Vorrang gegeben werden muss. 
 
Es ist daher sicherzustellen, dass auch während eines Widerspruchs bzw.  
Klageverfahrens alle notwendigen Bekämpfungsmaßnahmen rechtzeitig und wirksam durch-
geführt werden können. Dem gegenüber haben die sonstigen Interessen der Betriebe oder 
Dritter im Aufstallungsgebiet zurückzustehen. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt 
im öffentlichen Interesse. Sämtliche Anordnungen sind daher sofort vollziehbar. 
 
 

III. 
 

Bekanntgabe 
 
Diese Allgemeinverfügung wird hiermit gemäß § 6 a des Gesetzes zur Ausführung des  
Tiergesundheitsgesetzes öffentlich bekanntgegeben. Sie gilt ab 01.11.2025. 
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IV. 
Anmerkungen 
 

• Verzicht auf Anhörung: 

Auf eine vorherige Anhörung der betroffenen Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter 
wird gem. § 87 Abs. 2 Nr. 4 des LVwG verzichtet. 

 

• Einsichtnahme: 

Die Allgemeinverfügung nebst Begründung kann im Internet (www.kreis-rz.de) und 
während der Dienstzeiten beim Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwa-
chung des Kreises Herzogtum Lauenburg eingesehen werden. 

 

 

 

V. 

 
Hinweise 
 

 Anzeigepflicht: 
 

Bisher nicht gemeldete Geflügelhaltungen (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhüh-
ner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder Gänse) sind gemäß § 26 Abs. 1 der 
Viehverkehrsverordnung vom Tierhalter unverzüglich unter Angabe seines Namens, 
seiner Anschrift, der Anzahl der im Jahresdurchschnitt gehaltenen Tiere, ihrer Nut-
zungsart sowie des Haltungsstandortes beim Fachdienst Veterinärwesen und Le-
bensmittelüberwachung des Kreises Herzogtum Lauenburg, Schmilauer Str. 66, 
23879 Mölln (Telefax: 04542 8228310, E-Mail: veterinaerwesen@kreis-rz.de) anzu-
zeigen. 

 

• Biosicherheitsmaßnahmen: 

Bitte beachten Sie die Allgemeinverfügung des Ministeriums für Landwirtschaft, länd-
liche Räume, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein vom 23. 
Oktober 2025 zur Festlegung von vorbeugenden Biosicherheitsmaßnahmen bei Ge-
flügel und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln.  
Die vorstehende Allgemeinverfügung ist nachzulesen unter:  
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/G/gefluegel-
pest/allgverfuegung_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=9 
 

 Verhaltensregeln: 
  
Die Tierseuche kann auf verschiedenen Wegen Ihre Tiere erreichen. Neben u.a. dem 
Geflügelhandel stellt der direkte, aber auch indirekte Kontakt zu Wildvögeln z.B. über 
verunreinigtes Futter, Einstreu, Gegenstände oder Schuhe eine mögliche Infektions-
quelle dar. 
 
Bitte beachten Sie daher die Verhaltensregeln zum Schutz von Geflügelbetrieben. 
Diese sind nachzulesen unter: „Gefahr Geflügelpest - Wie schütze ich meine Tiere?“ 
des Landes Schleswig-Holstein  
 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/G/gefluegel-
pest/Downloads/flyer_gefahr_gefluegelpest.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
 

http://www.kreis-rz.de/
mailto:veterinaerwesen@kreis-rz.de
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/G/gefluegel-pest/allgverfuegung_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/G/gefluegel-pest/allgverfuegung_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/G/gefluegel-pest/Downloads/flyer_gefahr_gefluegelpest.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/G/gefluegel-pest/Downloads/flyer_gefahr_gefluegelpest.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Um den direkten und indirekten Kontakt zu Wildvögeln wirksam zu unterbinden, soll-
ten alle Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter – auch solche, die ihr Geflügel außer-
halb des Aufstallungsgebietes halten, im Hinblick auf § 3 Geflügelpest-Verordnung 
folgende Vorkehrungen treffen: 
 

 Die Fütterung sollte ausschließlich im Stall oder unter einer nach oben gegen Einträ-
ge gesicherten Abdeckung vorgenommen werden, so dass gemäß § 3 Nr. 1 Geflü-
gelpest-Verordnung Wildvögel keinen Zugang zu den Futterstellen haben; Futterreste 
sind zu vermeiden bzw. unverzüglich zu beseitigen. 

 Das Tränken von Geflügel hat ebenfalls geschützt vor Wildvögeln zu erfolgen. Das 
Tränkwasser ist in Trinkwasserqualität zu verabreichen und darf entsprechend § 3 Nr. 
2 Geflügelpest-Verordnung keinem natürlichen Oberflächenwasser entnommen wer-
den, zu dem Wildvögel Zugang haben. 

 Dem Geflügel ist kein Zugang zu natürlichen oder künstlichen Wasserstellen zu ge-
währen, welche auch für Wildvögel zugänglich sind. 

 Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kom-
men kann, ist gemäß § 3 Nr. 3 Geflügelpest-Verordnung für Wildvögel ebenfalls un-
zugänglich aufzubewahren. 

 
 

• Früherkennung: 

Treten innerhalb von 24 Stunden in einem Bestand, in dem Tiere nach Nr. 1 gehalten
 werden, Verluste von 

a) mindestens drei Tieren bei einer Größe des Bestandes von bis einschließ-

lich 100 Tieren oder 

b) mehr als 2 vom Hundert der Tiere bei einer Größe des Bestandes von 

mehr als 100 Tieren auf oder 

c) kommt es zu einer Abnahme der üblichen Legeleistung oder der durch-

schnittlichen Gewichtszunahme von jeweils mehr als 5 vom Hundert, 

sind diese dem Kreis Herzogtum Lauenburg, Fachdienst Veterinärwesen und Le-
bensmittelüberwachung, Schmilauer Str. 66, 23879 Mölln (Telefon. 04542-8228320,  
Fax: 04542-8228310; E-Mail: veterinaerwesen@kreis-rz.de unverzüglich anzuzeigen. 
Zudem sind vom Tierhalter unverzüglich Untersuchungen durch einen Tierarzt zum 
Ausschluss des Vorliegens einer Infektion mit dem hoch- oder niedrigpathogenen 
aviären Influenzavirus zu veranlassen. (§ 4 Geflügelpest-Verordnung) 

 
 

 
• Ordnungswidrigkeiten: 

Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig dieser Tierseuchenverfügung zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten kön-
nen mit einem der Schwere der Zuwiderhandlung angemessenem Bußgeld bis zu 
30.000 Euro geahndet werden. 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:veterinaerwesen@kreis-rz.de


Seite 7 von 8 
 

 
Weitergehende Informationen zum Schutz von Geflügelhaltungen vor einem Eintrag der Ge-
flügelpest sind im Internet unter anderem in den nachfolgenden Veröffentlichungen zu fin-
den: 
 

- das Merkblatt des Friedrich-Loeffler-Instituts zu Schutzmaßnahmen gegen die  
Geflügelpest in Kleinhaltungen 

Internet-Link: 
https://openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00000891/Merkblatt-AI_2016-11-25.pdf 

 
- die Checkliste zur Vermeidung der Einschleppung der hochpathogenen aviären  

Influenza (Geflügelpest). 
Internet-Link: 
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00002067/Checkliste-Gefluegelpest-
2017-03-17.pdf 

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe  
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kreis Herzogtum Lauenburg,  
Der Landrat, Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Schmilauer Str. 66, 
23879 Mölln einzulegen. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung.  
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gem. § 80 Abs. 5 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) beim Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein in 24837 Schleswig, 
Brockdorff-Rantzau-Str. 13, schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden. 
 
 
Mölln, den 30.10.2025   Kreis Herzogtum Lauenburg 
      Der Landrat 

Fachdienst Veterinärwesen und  
Lebensmittelüberwachung 
 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Dr. Hein 
Amtstierärztin 
 

 
 

https://openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00000891/Merkblatt-AI_2016-11-25.pdf
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00002067/Checkliste-Gefluegelpest-2017-03-17.pdf
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00002067/Checkliste-Gefluegelpest-2017-03-17.pdf
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Anhang 
 

Zitierte Rechtsvorschriften 
 

 Verordnung (EU) 2016/429 des europäischen Parlament und des Rates vom 9. März 
2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich 
der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) (ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1) in der z.Z. 
gültigen Fassung 

 

 

 Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz – 
TierGesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2018 (BGBl. I S. 1938) 
zuletzt geändert durch Artikel 100 des Gesetzes vom 20.11.2019 (BGBl. I S. 1626) 

 

 Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2018 (BGBl. I S. 1665, 2664) 

 

 Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr 
(Viehverkehrsverordnung - ViehVerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 
2020 (BGBl. I S. 1170) in der zz. gültigen Fassung 
 

 

 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.03.1991 (BGBl. I S. 686) zuletzt geändert durch Art. 181 der Verordnung vom 
19.06.2020 (BGBl. I S. 1328) 

 

 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungs-
gesetz – LVwG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.06.1992 (GVOBl.  
Schl.-H. S. 243, 534) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 01.09.2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 508) 

 

 Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AGTierGesG SH) vom 16.07.2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 141) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.01.2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 3) 


